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(5) Die Bürger unterstützen durch ihr Verhalten, daß ver
meidbare Verunreinigungen der Luft, insbesondere aus häus
lichen Feuerstätten und aus der Verbrennung von Abfällen 
sowie bei dem Betreiben von Kraftfahrzeugen, verhindert 
werden.

§3

Die Forschung zur Reinhaltung der Luft ist planmäßig 
durchzuführen und weiterzuentwickeln. Es sind schadstoff
arme bzw. schadstofffreie Verfahren und Technologien sowie 
Abgasreinigungsverfahren und -anlagen neu- bzw. weiterzu
entwickeln. Verantwortlich dafür sind die

a) Emittenten,
b) Hersteller von

— Anlagen,
— Verbrennungsmotoren,
— Abgasreinigungsanlagen, insbesondere Entschwefe- 

lungs-, Entstaubungs- und Entstickungsanlagen.
Die übergeordneten Staatsorgane und die Kombinate haben 
die Durchführung der erforderlichen Forschungs- und Ent
wicklungsarbeiten zu sichern.

§4
Immissionsgrenzwerte \

(1) Zum Schutz der Gesundheit des Menschen sind für Im
missionen MIK-Werte als Immissionsgrenzwerte festzulegen.

(2) Zum Schutz empfindlicher Ökosysteme werden für be
stimmte Gebiete aus gesellschaftlich gerechtfertigten Grün
den spezielle Festlegungen über maximale Immissionskonzen
trationen getroffen.

§5
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte bei Investitionen

(1) Mit der Vorbereitung von Investitionen ist für neu zu 
errichtende oder zu rekonstruierende Anlagen zu gewährlei
sten, daß die Verunreinigung der Luft vermieden wird und 
noch unvermeidbare Emissionen nicht zur Überschreitung der 
MIK-Werte führen. Bei der Standortwahl für Vorhaben des 
Wohnungs- und Gesellschaftsbaus sind die MIK-Werte ein
zuhalten.

(2) Zur Sicherung der Anforderungen gemäß Abs. 1 sind 
durch den Investitionsauftraggeber oder den Emittenten Stel
lungnahmen der zuständigen Staatlichen Umweltinspektion 
und der zuständigen Staatlichen Hygieneinspektion einzuho
len. Die Stellungnahmen sind Bestandteil der Anträge auf Er
teilung der Standortbestätigung und Standortgenehmigung. 
Sie können Vorschläge zur Erteilung von Auflagen und Be
dingungen enthalten.

(3) Der Investitionsauftraggeber oder der Emittent ist ver
pflichtet, der zuständigen Staatlichen Umweltinspektion und 
der zuständigen Staatlichen Hygieneinspektion alle Angaben 
zu machen, die zur Erarbeitung der Stellungnahmen benötigt 
werden.

(4) Mit der Ausarbeitung der Dokumentation zur Grund
satzentscheidung, spätestens jedoch mit der Fertigstellung des 
Ausführungsprojektes, ist durch den Investitionsauftraggeber 
ein Emissionsgrenzwert für die Anlage zu beantragen.

(5) Über Ausnahmen von Bestimmungen des Abs. 1 ent
scheidet der Vorsitzende des Rates des Bezirkes im Einver
nehmen mit dem Minister für Umweltschutz und Wasserwirt
schaft und deni Minister für Gesundheitswesen entsprechend 
den gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen auf Antrag des 
Investitionsauftraggebers oder des Emittenten. Die Entschei
dungen sind in die Emissionsgrenzwerte aufzunehmen.

(6) Das Verfahren gemäß den Absätzen 2 und 3 für nicht 
standortgenehmigungspflichtige Bau- und Ausrüstungsinve
stitionen regelt der Minister für Umweltschutz und Wasser
wirtschaft im Einvernehmen mit dem Minister für Gesund

heitswesen und dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankom
mission.

§ 6

Emissionsgrenzwerte

(1) Emissionsgrenzwerte für Anlagen sind in Form von 
Kennziffern und Bedingungen festzulegen. Sie müssen auf 
die Einhaltung der MIK-Werte gerichtet sein.

(2) Kennziffern gemäß Abs. 1 sind:
— die maximal zulässige Emissionskonzentration im Abgas,
— die maximal zulässige Emission je Produktionseinheit,
— die maximal zulässige Emission je Zeiteinheit,
— Normative für die Wertstoffrückgewinnung.

(3) Bedingungen gemäß Abs. 1 können sein:
— besondere technische Anforderungen oder zeitliche Ein

schränkungen für das Betreiben von Anlagen,
— Festlegungen über die Verwendung bestimmter Brenn- 

bzw. Kraftstoffe oder deren Zusätze sowie bestimmter 
Rohstoffe,

— Festlegungen über die erforderliche Mindesthöhe der 
Schornsteine,

— Terminstellungen für emissionsbegrenzende Maßnahmen,
— Festlegungen zur Emissionsüberwachung und -kontrolle.

(4) Die Emissionsgrenzwerte sind entsprechend dem wis
senschaftlich-technischen Höchststand unter Berücksichtigung 
der territorialen Erfordernisse festzulegen. Die Emissions
grenzwerte sind zu ändern, wenn sich der Stand von Wissen
schaft und Technik, die Möglichkeiten oder die Erfordernisse 
verändern.

(5) Für ausgewählte Technologien sind MEK-Werte entspre
chend dem Stand von Wissenschaft und Technik festzulegen. 
Sie sind als Mindestforderungen unabhängig vom Standort 
und Einsatz der konkreten Anlage in die Emissionsgrenz
werte aufzunehmen.

(6) Für Verbrennungsmotoren sind MEK-Werte festzulegen.

§7
Verantwortung der Emittenten

(1) Die Emittenten sind verpflichtet, die Maßnahmen zur 
Reinhaltung der Luft in ihre Pläne aufzunehmen. Sie sind 
für die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte verantwortlich.

(2) Die Emittenten sind verpflichtet, den Staatlichen Um
weltinspektionen bei den Räten der Bezirke alle Angaben zu 
machen, die zur Erarbeitung der Emissionsgrenzwerte gemäß 
§ 6 Abs. 1 benötigt werden.

(3) Die Emittenten sind verpflichtet, im Rahmen der Pläne 
Anlagen mit Vorrichtungen zur Begrenzung der Emissionen 
entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen und unter 
Berücksichtigung des wissenschaftlich-technischen Höchst
standes auszurüsten. Die Vorrichtungen zur Begrenzung der 
Emissionen von neuen oder rekonstruierten Anlagen sind 
gleichzeitig mit diesen in Betrieb zu nehmen und ständig mit 
optimalem Wirkungsgrad 2u betreiben.

(4) Können trotz Ausnutzung aller gegebenen Möglichkeiten 
im Einwirkungsbereich geplanter Anlagen die Immissions
grenzwerte nicht eingehalten werden, haben die Emittenten 
bei anderen zum Betrieb gehörenden Anlagen zusätzliche 
Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen durchzuführen. 
Diese Maßnahmen sind bei den Anträgen auf Erteilung der 
Standortbestätigung und Standortgenehmigung gemäß § 5 
Abs. 2 auszuweisen.

(5) Die Emittenten sind verpflichtet, für Anlagen, die noch 
nicht den Anforderungen zur Reinhaltung der Luft entspre
chen, Maßnahmen zur Verringerung der Emission im Zusam
menwirken mit den betreffenden örtlichen Räten auszuarbei-


